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Es kann ja auch sein, dass die Chemie einfach nicht stimmte und natürlich auch, dass die SL
voreingenommen war... Nicht jeder Lehrer passt zu jeder Schule.

Wir können hier natürlich nicht beurteilen, wie die Dinge nun tatsächlich abliefen. Es gibt Fälle,
in denen die Entlassung aufgrund mangelnder Eignung gerechtfertigt ist und sicherlich auch
Fälle, in denen die SL unliebsame Personen absägt, die ansich durchaus geeignet für den Beruf
sind. Beides ist aber vergleichsweise selten...

Auch, wenn eine Entlassung aufgrund mangelnder Eignung für die SL mit einem gewissen
Aufwand verbunden ist, heißt das natürlich noch lange nicht, dass die Entlassung vor Gericht
keinen Bestand hat. Schließlich hat die SL einen Ermessensspielraum, der vom Gericht nur
eingeschränkt geprüft werden kann.

Bei einer Verlängerung der Probezeit sollte man natürlich auch aktiv werden und den
Personalrat als Unterstützung hinzuziehen.

Wenn dir deine neue SL wohlgesonnen zu sein scheint, würde ich an deiner Stelle die
Verbeamtung in BW beantragen. Ein plötzlicher Sinneswandel der SL ist dann doch sehr
unwahrscheinlich - das würde ja heißen, dass sie sich vorher die ganze Zeit getäuscht hat... und
wer gibt schon gerne Fehler zu?
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